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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Mit seiner Botschaft zum Strategischen Entwicklungsprogramm
Eisenbahninfrastruktur (Ausbauschritt 2035) unterbreitete der Bundesrat Ende
Oktober 2018 dem Parlament den Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2035 der
Bahninfrastruktur sowie den Bundesbeschluss zum dazugehörenden
Verpflichtungskredit. Mit der Botschaft beantragte der Bundesrat auch die
Abschreibung der folgenden Geschäfte: Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken
nutzen, Angebotsverbesserungen auf der Hochrheinstrecke, Elektrifizierung und
Angebotsverbesserungen der Hochrheinstrecke, Bahnausbau. Mehr Klarheit bei der
Projektpriorisierung und Vorfinanzierung im Rahmen von Fabi/Ausbauschritt 2030/35.

Mit dem Ausbauschritt 2035 (AS 2035) des strategischen Entwicklungsprogramms
Eisenbahninfrastruktur (STEP) soll der schrittweise Ausbau des Schienennetzes mit
Investitionen von CHF 11.9 Mia. vorangetrieben werden. Für den Personenverkehr
beinhaltet der AS 2035 zusätzliche Viertel- und Halbstundentakte und dank einer
höheren Stabilität des Betriebs solle die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im
Schienenverkehr verbessert werden. Auch für den Güterverkehr schaffe der AS 2035
mehr und schnellere Angebote. Die für den AS 2035 vorgesehenen Mittel stammen aus
dem Bahninfrastrukturfonds (BIF), womit die Finanzierung aus heutiger Sicht gesichert
sei. Ein weniger weit gehendes Ausbauprogramm mit einem Zeithorizont bis 2030 und
einem Investitionsvolumen von CHF 7 Mia. war in der Ende September 2017 eröffneten
Vernehmlassung abgelehnt worden, während dem zweiten Vorschlag – also der
vorliegenden Botschaft – mehrheitlich zugestimmt worden war. 
Im Februar 2019 beriet die KVF-SR über den AS 2035, beschloss Eintreten und nahm
weitere Projekte in den AS 2035 auf: So sollten die Projektierungen des
Durchgangsbahnhofes Luzern sowie der trinationalen S-Bahn Basel bereits mit dem AS
2035 erfolgen. Zudem nahm die Kommission einen Neubau der Strecke Neuenburg -
La-Chaux-de-Fonds anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Modernisierung der
bestehenden Strecke in den AS 2035 auf. Damit erhöhte die KVF-SR den
Investitionsbetrag um CHF 919 Mio. auf CHF 12.8 Mia. 
Am 7. März 2019 nahm der Ständerat als Erstrat die Behandlung des Geschäfts auf und
folgte trotz ausführlicher Debatte seiner Kommission. Ein Minderheitsantrag von
Ständerat Wicki (fdp, NW) zur Streichung des Doppelspurausbaus bei Rorschach – dem
letzten einspurigen Teilstück in der West-Ost-Verbindung – fand keine Mehrheit.
Ständerat Stöckli (sp, BE) setzte sich für die Aufnahme des Bahnhofs Thun-Nord ein,
zog seinen Antrag aber zurück. So beschloss die kleine Kammer schliesslich gemäss den
Anträgen der Kommission und nahm das Geschäft einstimmig und ohne Enthaltungen
an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2019
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Im Juni 2019 beriet die kleine Kammer als Zweitrat über die Verpflichtungskredite ab
2019 des Programms Agglomerationsverkehr. Umstritten war nur das vom Nationalrat
in der ersten Debatte aufgenommene Projekt zur Umfahrung Oberburg bei Burgdorf BE.
Weil dieses die Anforderungen zur Aufnahme in die Agglomerationsprojekte am Stichtag
nicht erfüllt hatte, war es vom Bundesrat nicht in die Vorlage aufgenommen worden.
Aus diesem Grund hatte die KVF-SR ihrem Rat beantragt, das Projekt wieder aus der
Vorlage zu streichen. Ständerat Stöckli (sp, BE) verteidigte die Umfahrung Oberburg in
der kleinen Kammer, worauf Ständerat Graber (cvp, LU) einen Ordnungsantrag stellte,
um das Geschäft an die Kommission zurückzugeben: Die Kommission solle das Projekt
im Lichte von Stöcklis Ausführungen nochmals prüfen. Die Mehrheit der
Ständeratsmitglieder lehnte den Ordnungsantrag jedoch ab, folgte mit 35 zu 9 Stimmen
dem Antrag der Kommission und strich die Umfahrung Oberburg aus der Vorlage. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Geschäft einstimmig mit 44 Stimmen
(keine Enthaltungen) an. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2019
NIKLAUS BIERI
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Post und Telekommunikation

Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), die gesetzliche
Regelung bei der Post sei so anzupassen, dass die Obergrenze der Auszahlungen bei
Poststellen von CHF 500 auf CHF 5'000 erhöht werde. CHF 5'000 könnten bislang nur
auf Poststellen mit Sicherheitstresor bezogen werden, der Höchstbetrag von
Auszahlungen betrage in der Regel CHF 500, bei Postomaten CHF 1'000, bestätigte
Postministerin Leuthard den Sachverhalt im März 2018 im Plenum der grossen Kammer.
Die Bundesrätin erklärte, es stünde der Post – wie allen anderen Finanzdienstleistern –
frei, den Höchstbetrag für Auszahlungen selber festzulegen. Sie forderte die Mitglieder
des Nationalrates auf, keine Beträge ins Gesetz zu schreiben. Ihrem Aufruf folgten
jedoch nur die Mitglieder der FDP und der GLP; die Motion Glanzmann-Hunkeler wurde
mit 155 zu 36 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 3

MOTION
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI

Mit dem Hinweis auf den notwendigen «unternehmerischen Spielraum», über den die
Post verfügen solle, lehnte die KVF-SR im November 2018 die Motion Glanzmann (cvp,
LU) bezüglich der Obergrenze der Auszahlungen bei Poststellen ab. Die von der
Motionärin vorgebrachte Problematik eines zu geringen Höchstbetrages bei
Auszahlungen auf Poststellen bestehe nur bei einem sehr kleinen Teil des
Poststellennetzes, erklärte die Kommission. Die Post habe diesbezüglich auch schon
Massnahmen ergriffen und damit gezeigt, dass sie das Anliegen erkannt habe. Der
Ständerat folgte seiner Kommission und lehnte die Motion Ende November 2018
diskussionslos ab. 4

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI

Im Mai 2015 hatte der Bundesrat die Verordnung über die Ausfuhr und Vermittlung von
Gütern zur Internet- und Mobilfunküberwachung erlassen. Die Verordnung war auf
vier Jahre befristet. Der Bundesrat wollte in der Lage sein, Ausfuhrbewilligungen
verweigern zu können, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die fraglichen Güter im
Bestimmungsland zur Repression missbraucht werden. Weil sich die Verordnung in den
Augen des Bundesrats bewährt hatte, verabschiedete er im Juni 2018 eine Botschaft
zur Änderung des Güterkontrollgesetzes. Damit könnte die Verordnung ins ordentliche
Recht überführt werden und unbefristet gelten. 
Die SiK-NR empfahl ihrem Rat im Oktober 2018 mit 16 gegen 7 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) nicht auf die Änderung des Güterkontrollgesetzes einzutreten – die
Kommissionsmehrheit wollte mit einer Gesetzesänderung abwarten, um «die
Technologieentwicklung im Bereich Internet- und Mobilfunküberwachung und deren
Auswirkung auf die Firmen und Produkte besser abschätzen zu können». Weil der
Bundesrat eine befristete Verordnung nicht verlängern darf, wenn das Parlament auf
die gesetzliche Grundlage nicht eintritt, widerrief die Kommission ihren Entscheid
jedoch. Der Bundesrat konnte damit die Geltungsdauer der Verordnung im April 2019
um vier Jahre verlängern. Die SiK-NR fasste Ende April mit 13 zu 12 Stimmen den
Beschluss, dem Rat eine Sistierung des Geschäfts für zwei Jahre zu beantragen, damit
in dieser Zeit weitere Erfahrungen mit der Regelung gesammelt werden könnten. Im
Juni 2019 kam die Vorlage in die grosse Kammer. Neben dem Mehrheitsantrag auf
Sistierung lag dem Rat auch ein Minderheitsantrag Glanzmann (cvp, LU) vor, welcher auf
die Sistierung verzichten wollte. Eine Sistierung sei ein Spiel auf Zeit, welches für die
Schweizer Aussenpolitik einen Reputationsschaden zur Folge haben könnte,
begründete die Kommissionsminderheit ihren Antrag. Im Rat fanden beide Sichtweisen
Unterstützung, der Entscheid fiel knapp: Mit 89 zu 84 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Minderheitsantrag angenommen und die Sistierung abgelehnt. Damit wird sich der
Rat also doch noch in absehbarer Zeit mit der Revision des Güterkontrollgesetzes
befassen müssen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2019
NIKLAUS BIERI
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